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Arbeitshilfe
Zugang zum Integrationskurs (IntV)

Die zu erwartenden Änderungen der IntV
durch den Entwurf einer Verordnung zur
Änderung der Beschäftigungsverord-
nung, der Integrationskursverordnung
und weiterer Verordnungen (Mantel-VO)
vom 21.09.2015.



Die geplanten geänderten Paragraphen der Integrationskursverordnung.
Stand: Verordnungsentwurf vom 21.09.2015. Die geplanten Änderungen
sind blau und fett – die gestrichenen Passagen gegenüber dem geltenden
Recht rot und fett.

§§ 1 - 4 unverändert

§ 4 Teilnahmeberechtigung

(1) Teilnahmeberechtigte im Sinne dieser Verordnung sind

1. Ausländer, die einen gesetzlichen Teilnahmeanspruch nach § 44 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes haben,

2. Spätaussiedler nach § 4 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes sowie
deren Familienangehörige nach § 7 Abs. 2 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes,
die einen gesetzlichen Teilnahmeanspruch nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des
Bundesvertriebenengesetzes haben,

3. Personen, die nach § 44 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes zur Teilnahme
zugelassen worden sind,

4. Ausländer, die nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 3 des
Aufenthaltsgesetzes zur Teilnahme verpflichtet worden sind, und

5. Ausländer, die nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Aufenthaltsgesetzes zur
Teilnahme verpflichtet worden sind.

Teilnahmeberechtigte sind zur einmaligen Teilnahme am Integrationskurs berechtigt.

(2) Ein Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 besteht nicht bei erkennbar geringem
Integrationsbedarf (§ 44 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Aufenthaltsgesetzes). Ein solcher ist in der
Regel anzunehmen, wenn

1. ein Ausländer

a) einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss oder eine entsprechende
Qualifikation besitzt, es sei denn, er kann wegen mangelnder
Sprachkenntnisse innerhalb eines angemessenen Zeitraums keine seiner
Qualifikation entsprechende Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet erlaubt
aufnehmen, oder

b) eine Erwerbstätigkeit ausübt, die regelmäßig eine Qualifikation nach
Buchstabe a erfordert, und

2. die Annahme gerechtfertigt ist, dass sich der Ausländer ohne staatliche Hilfe in
das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben der Bundesrepublik
Deutschland integrieren wird.

(3) Von einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne von § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
des Aufenthaltsgesetzes kann insbesondere dann ausgegangen werden, wenn der



Ausländer als Inhaber der Personensorge für ein in Deutschland lebendes minderjähriges
Kind nicht über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und es ihm
deshalb bisher nicht gelungen ist, sich ohne staatliche Hilfe in das wirtschaftliche, kulturelle
und gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland zu integrieren.

(4) – (5) (weggefallen)

§ 4a Fahrtkostenerstattung, Kinderbetreuung

(1) Teilnehmern, die nach § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 3 des
Aufenthaltsgesetzes oder in sonstiger Weise nach § 3 Absatz 2b Satz 2 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch durch eine Eingliederungsvereinbarung zur Teilnahme
verpflichtet worden sind, werden bei ordnungsgemäßer Teilnahme vom Bundesamt
die notwendigen Fahrtkosten erstattet. Ausländern, die nach § 44a Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 oder 3 des Aufenthaltsgesetzes zur Teilnahme verpflichtet worden sind,
sowie Teilnehmern, für die Satz 1 keine Anwendung findet und die nach § 9 Absatz 2
von der Kostenbeitragspflicht befreit worden sind, soll das Bundesamt bei Bedarf
einen Fahrtkostenzuschuss gewähren.

(1) Das Bundesamt gewährt Teilnahmeberechtigten, die nach § 9 Absatz 2 von der
Kostenbeitragspflicht befreit worden sind, auf Antrag einen Zuschuss zu den
Fahrtkosten, soweit sofern sie am Kurs teilnehmen und ein Bedarf besteht. Der
Fahrtkostenzuschuss wird in Form einer Pauschale gewährt.

(2) Das Bundesamt kann die Teilnehmer eines Integrationskurses durch ein
Kinderbetreuungsangebot unterstützen, wenn mindestens drei Kinder von Spätaussiedlern
oder Teilnehmern an Eltern-, Frauenintegrations- oder Alphabetisierungskursen der
Betreuung bedürfen und für diese Kinder kein örtliches Betreuungsangebot besteht. Für
Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, kann die Kinderbetreuung im Rahmen der
Integrationskurse in der Regel nicht in Anspruch genommen werden.

§ 5 Zulassung zum Integrationskurs

(1) Die Zulassung zur Teilnahme am Integrationskurs nach § 44 Abs. 4 des
Aufenthaltsgesetzes erfolgt durch das Bundesamt. Sie ist schriftlich zu beantragen. Der
Antrag kann über einen zugelassenen Kursträger gestellt werden. Ein Antrag auf
Kostenbefreiung nach § 9 Abs. 2 kann mit dem Antrag auf Zulassung gestellt werden.

(2) Die Zulassung ist auf zwei Jahre zu befristen. Sie ergeht schriftlich und gilt als
Bestätigung der Teilnahmeberechtigung. Die Zulassung für Teilnehmer nach § 44
Absatz 4 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes ist auf drei Monate zu befristen.

(3) Bei der Entscheidung über die Zulassung ist die Integrationsbedürftigkeit des
Antragstellers zu beachten. Vorrangig zu berücksichtigen sind:

1. Ausländer, die an einem Integrationskurs teilnehmen möchten, um die
erforderlichen Kenntnisse für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, einer
Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU oder für eine Einbürgerung zu erwerben,



2. Ausländer, die einen gesetzlichen Anspruch auf Teilnahme an einem
Integrationskurs hatten, aber aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, an einer
Teilnahme gehindert waren,

3. Inhaber eines Aufenthaltstitels nach § 23 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 104a
Abs. 1 Satz 2, §§ 23a, 25 Absatz 3, § 25a Absatz 2 oder nach § 104a Abs. 1 Satz 1
des Aufenthaltsgesetzes,

4. deutsche Staatsangehörige sowie Unionsbürger und deren Familienangehörige,
die nicht über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen und denen es
bisher nicht gelungen ist, sich ohne staatliche Hilfe in das wirtschaftliche, kulturelle
und gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland zu integrieren.

(4) Teilnahmeberechtigte, die ordnungsgemäß am Integrationskurs teilgenommen haben,
können zur einmaligen Wiederholung von maximal 300 Unterrichtsstunden des Sprach-
kurses zugelassen werden, wenn sie in dem Sprachtest nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 nicht
erfolgreich waren. Sie sind zuzulassen, wenn sie nach § 44a Absatz 1 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes zur Teilnahme verpflichtet sind. Teilnahmeberechtigte, die am 8.
Dezember 2007 den Integrationskurs noch nicht erfolgreich abgeschlossen hatten, kann das
Bundesamt abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 zur Wiederholung zulassen, auch wenn sie
nicht an dem Abschlusstest nach § 17 Absatz 1 Satz 1 teilgenommen haben.

§§ 6 – 7 unverändert

§ 8 Datenverarbeitung

(1) Die Ausländerbehörde, die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende und das
Bundesverwaltungsamt übermitteln dem Bundesamt zur Erfüllung seiner gesetzlichen
Koordinierungs- und Durchführungsaufgaben die Daten nach § 6 Absatz 1 oder 2. Auf
Ersuchen der Ausländerbehörde oder des Trägers der Grundsicherung für Arbeitsuchende
übermittelt das Bundesamt die Daten nach § 5 Absatz 2 sowie § 6 Absatz 1 oder 2 § 5
Absatz 2, § 6 Absatz 1 oder 2 sowie Angaben zum Aufenthaltstitel und zum
Herkunftsland zur Feststellung, ob eine andere zuständige Stelle eine Berechtigung
ausgestellt oder zum Integrationskurs verpflichtet hat.

(2) Der Kursträger übermittelt dem Bundesamt zur Erfüllung seiner gesetzlichen
Koordinierungs- und Durchführungsaufgaben unverzüglich nach Anmeldung die im
Anmeldeformular angegebenen Daten und informiert das Bundesamt über den tatsächlichen
Beginn eines Kurses sowie der jeweiligen Kursabschnitte. Der Kursträger übermittelt dem
Bundesamt

1. zum Zweck der Abrechnung Angaben zur tatsächlichen Teilnahme des
Teilnahmeberechtigten und

2. zum Zweck der Teilnahmeförderung die Testergebnisse des
Teilnahmeberechtigten beim Einstufungstest nach § 11 Absatz 2.



Die Daten werden elektronisch übermittelt. Dabei sind die nach § 9 des
Bundesdatenschutzgesetzes erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen
zu treffen.

(3) Der Kursträger hat die zuständige Ausländerbehörde oder den zuständigen Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende zu unterrichten, wenn er feststellt, dass ein zur
Teilnahme verpflichteter Ausländer nicht ordnungsgemäß im Sinne von § 14 Absatz 6 Satz 2
am Integrationskurs teilnimmt. Das Bundesamt übermittelt der Ausländerbehörde oder dem
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Ersuchen die Daten zur Kursanmeldung
und zur Kursteilnahme des zur Teilnahme verpflichteten Ausländers.

(4) Die Übermittlungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 können auch im
automatisierten Abrufverfahren nach § 10 des Bundesdatenschutzgesetzes erfolgen, wenn
der automatische Datenabruf wegen der Vielzahl oder der besonderen Eilbedürftigkeit der
zu erwartenden Übermittlungsersuchen unter Berücksichtigung der schutzwürdigen
Interessen des Betroffenen angemessen ist. Im automatisierten Verfahren dürfen Daten nur
von Bediensteten abgerufen werden, die von ihrer Behördenleitung hierzu besonders
ermächtigt sind. Das Bundesamt stellt sicher, dass im automatisierten Verfahren nur Daten
abgerufen werden können, wenn die abrufende Stelle einen Verwendungszweck angibt, der
ihr den Abruf der Daten erlaubt.

(5) Das Bundesamt erstellt bei Datenübermittlungen im automatisierten Abrufverfahren nach
Absatz 4 Protokolle, aus denen Folgendes hervorgeht:

1. der Tag und die Uhrzeit des Abrufs,

2. die abrufende Stelle,

3. die übermittelten Daten und

4. der Anlass und Zweck der Übermittlung.

Die Auswertung der Protokolldaten ist nach dem Stand der Technik zu gewährleisten. Die
protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle und Datensicherheit
oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Datenverarbeitungsanlage
verwendet werden. Die Protokolldaten sind gegen unberechtigten Zugriff zu sichern. Die
Protokolldaten sind nach sechs Monaten zu löschen, sofern sie nicht für ein bereits
eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.

(6) Namen, Vornamen und Geburtsdatum der Teilnahmeberechtigten sind nach spätestens
zehn Jahren, die übrigen personenbezogenen Daten nach spätestens fünf Jahren zu
löschen.

§ 9 Kostenbeitrag

(1) Für die Teilnahme am Integrationskurs haben Teilnahmeberechtigte einen
Kostenbeitrag in Höhe von 1,20 Euro pro Unterrichtsstunde an das Bundesamt zu
leisten. Für die Teilnahme am Integrationskurs haben Teilnahmeberechtigte einen
Kostenbeitrag an das Bundesamt zu leisten, der 50 Prozent des geltenden
Kostenerstattungssatzes nach § 20 Absatz 6 beträgt Zur Zahlung ist nach § 43 Abs. 3



Satz 4 des Aufenthaltsgesetzes auch derjenige verpflichtet, der dem Teilnahmeberechtigten
zur Gewährung des Lebensunterhalts verpflichtet ist.

(2) Das Bundesamt befreit auf Antrag Teilnahmeberechtigte, die Leistungen nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch beziehen, gegen Vorlage eines aktuellen Nachweises von der
Pflicht, einen Kostenbeitrag zu leisten. Das Bundesamt befreit auf Antrag
Teilnahmeberechtigte, die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, gegen Vorlage eines aktuellen Nachweises
von der Pflicht, einen Kostenbeitrag zu leisten. Das Bundesamt kann
Teilnahmeberechtigte auf Antrag von der Kostenbeitragspflicht befreien, wenn diese für den
Teilnahmeberechtigten unter Berücksichtigung seiner persönlichen Umstände und
wirtschaftlichen Situation eine unzumutbare Härte darstellen würde. Teilnahmeberechtigte,
die von der Kostenbeitragspflicht befreit wurden, sind verpflichtet, dem Bundesamt
unverzüglich mitzuteilen, wenn ihnen die Leistungen oder Hilfen nach Satz 1 nicht mehr
gewährt werden oder die Umstände weggefallen sind, die zur Annahme einer unzumutbaren
Härte nach Satz 2 geführt haben.

(3) Der Kostenbeitrag für einen Kursabschnitt ist über die Träger des Integrationskurses zum
Beginn des Kursabschnitts zu entrichten.

(4) Teilnahmeberechtigte, die einen Kurs innerhalb eines Kursabschnitts abbrechen oder an
Unterrichtsterminen nicht teilnehmen, bleiben zur Leistung des Kostenbeitrags für den
gesamten Kursabschnitt verpflichtet.

(5) Eine Kostenbeitragspflicht besteht nicht für Teilnahmeberechtigte nach § 4 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2.

(6) Das Bundesamt kann Teilnahmeberechtigten, die innerhalb von zwei Jahren nach
Ausstellung der Teilnahmeberechtigung nach § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 die erfolgreiche
Teilnahme (§ 17 Abs. 2) nachweisen, 50 Prozent des Kostenbeitrags nach Absatz 1
erstatten.

§§ 10 – 21 unverändert

§ 22 Übergangsregelung

(1) Bis zum Ablauf des 30. Juni 2013 kann das Bundesamt einzelnen Kursträgern
gestatten, die Datenübermittlung entgegen § 8 Absatz 2 Satz 3 anders als auf
elektronischem Wege vorzunehmen. In diesem Fall kann das Bundesamt auch auf die
Übermittlung von Daten zum Beginn von Kursabschnitten nach § 8 Absatz 2 Satz 1
verzichten.

(2) Teilnehmer, die sich vor dem 1. Juli 2012 zu einem Integrationskurs angemeldet
haben, müssen entgegen § 9 Absatz 1 nur einen Kostenbeitrag in Höhe von 1 Euro
pro Unterrichtseinheit an das Bundesamt leisten.



(1) Das Bundesamt kann die Fahrtkosten bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 nach
dem bis zum XXX [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel [6 Absatz 1]
dieser Verordnung] geltenden Kostenvergütungsverfahren erstatten.

(2) Die Datenverarbeitung kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 gemäß § 8
Absatz 1 Satz 1 in der bis zum XXX [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel
[6 Absatz 1] dieser Verordnung] geltenden Fassung erfolgen.

(3) Teilnehmer, die sich vor dem 1. Juli 2012 zu einem Integrationskurs an-gemeldet
haben, müssen abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 nur einen Kostenbeitrag in Höhe
von 1 Euro pro Unterrichtseinheit an das Bundesamt leisten. Teilnehmer, die sich
nach dem 30. Juni 2012 und vor dem 1. Januar 2016 zu einem Integrationskurs
angemeldet haben, müssen abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 nur einen
Kostenbeitrag in Höhe von 1,20 Euro pro Unterrichtseinheit an das Bundesamt
leisten.


